
 

 

 

 

Schnupperlehre 

 
Leitfaden für Geflüchtete und Freiwillige 
 

 

Schnuppern bringt neue Erfahrungen und erleichtert die Berufswahl. 

Jedes gute Zeugnis/Bestätigung hilft bei der nächsten Bewerbung. 

Schnuppern kann als Start in ein Praktikum oder eine Lehrstelle dienen. 

 
 

Wie finde ich einen Schnuppereinsatz? 

 

• Lebenslauf und Bewerbung/Motivationsschreiben erstellen 

 

• Mit der Sozialarbeiterin1 abklären, ob es okay ist, Schnuppereinsätze zu 

machen. Sie kann eine Schnupperbestätigung ausstellen. 

 

• Überlegen, wann es möglich ist und wann nicht (Sprachkurse, Prüfungen etc.) 

 

• Suche nach einem Schnupperbetrieb 

 

o Firmen, Betriebe, Geschäfte anfragen, anfragen, anfragen 

o Direkt zu der Firma gehen, sich durchfragen, Anliegen vorbringen  

o Firma anrufen und fragen 

o Im Internet/Zeitung suchen   

o Persönliche Beziehungen spielen lassen 

 

• Mit dem Betrieb abklären 

 

o Welche Dokumente will die Firma? Lebenslauf? Bewerbungsschreiben? 

Evtl. Bestätigung von Sozialdienst? 

o Wann beginnt das Schnuppern und wie lange dauert es? 

o Brauchen sie einen Auswertungsbogen (grössere Firmen haben selbst 

einen) 

 

 

 

                                              
1 Die männliche Form ist immer mitgemeint 



 

Wenn ein Schnuppereinsatz zustande kommt 

 

• Lebenslauf senden oder mitbringen, Motivationsschreiben anpassen 

 

• Sozialarbeiterin informieren 

 

• Schule informieren (wenn man den Unterricht nicht besuchen kann) 

 

• Allenfalls aktuellen Arbeitgeber oder Arbeitgeberin informieren  

 

• Ab 2 Tagen Schnuppern das Migrationsamt per E-Mail informieren: 

midi.info@pom.be.ch (N-Nummer angeben) 

 

• Evtl. Auswertungsbogen mitbringen in Firma 

 

• Vereinbaren, dass man zuletzt eine Bestätigung erhält. Original der 

Bestätigung gut aufbewahren, Kopien machen (für weitere Bewerbungen). 

 

 

Rechtliche Informationen 

 

• Schnuppern ist mit Ausweis N, F, B erlaubt  

 

• Für Schnuppereinsätze bis zu fünf Tagen braucht es keine Arbeitsbewilligung. 

Eine Bestätigung der Sozialarbeiterin ist empfohlen. 

 

• Schnupperlehrlinge erhalten keinen Lohn. 

 

• Schnupperlehrlinge sind obligatorisch gegen Unfall versichert (Art. 1a UVV). 

 

 

Unterstützung 

 

Hast du Fragen zum Schnuppern oder zur Arbeit? 

Melde dich bei Lilo Brand oder Raphael Strauss 

 

Brauchst du Hilfe beim Lebenslauf oder der Bewerbung? 

Melde dich bei der Schreibstube: Markus Bolliger, 034 422 68 82 

 

Möchtest du eine freiwillige Begleitung? 

Melde dich bei Anette Vogt, Tel. 078 879 97 24, anet.vogt@ref-kirche-burgdorf.ch  
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